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Die Stadtkasse Bochum als Vollstreckungsbehörde erinnert daran, die im Monat Februar  2012
fälligen Steuern und Abgaben zu zahlen. Bitte überweisen Sie nur an die Stadtkasse Bochum; geben
Sie dabei unbedingt die Buchungsstelle und die Bankverbindung der Stadtkasse auf dem
Überweisungsträger an (siehe Veranlagungsbescheid). So erleichtern Sie uns die Arbeit und
Fehlbuchungen können weitgehend vermieden werden. Das Hauskonto der Stadtkasse wird bei der
Sparkasse Bochum (BLZ 43050001) unter der Kontonummer 1217850 geführt. Sie haben auch die
Möglichkeit, am Lastschrifteinzugsverfahren teilzunehmen. Falls Forderungen der Stadt Bochum bis
zum Fälligkeitstermin nicht entrichtet wurden, werden sie zwangsweise beigetrieben.

Bochum,31.01.2012 
Amt für Finanzsteuerung  als Vollstreckungsbehörde: Zolnowsky

 


